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Mit der Einführung der §§ 1a, 1b StVG sollte die Nutzung hoch- oder 

vollautomatisierter Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr ermöglicht 

werden. Die Zulässigkeit der Nutzung hängt gem. § 1a Abs. 2 S. 1 Nr. 2 

StVG davon ab, dass die Kraftfahrzeuge während der hoch- oder 

vollautomatisierten Fahrzeugsteuerung in der Lage sind, den an die 

Fahrzeugführung gerichteten Verkehrsvorschriften zu entsprechen.

Marc Engelmann klärt die Frage, was unter den an die Fahrzeugführung 

gerichteten Verkehrsvorschriften zu verstehen ist – unter Berücksich-

tigung fachsprachlicher Verwendung. Aufbauend auf den gewonnenen 

Erkenntnissen untersucht er aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht, 

ob das Normprogramm geeignet ist, die politischen Ziele (z. B. Nutzung 

hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktionen im Straßenverkehr) 

zu erreichen. Mögliche Vollzugsdefizite, die in der Ausformung des 

Normprogramms begründet sind, identifiziert er dabei und zeigt 

Handlungsmöglichkeiten zur Beseitigung auf.
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Zusammenfassung

Mit der Einführung der §§ 1a, 1b StVG sollte die Nutzung hoch- oder vollautomatisier-
ter Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr ermöglicht werden. Die Zulässigkeit der Nutzung 
hängt davon ab, dass die Kraftfahrzeuge während der hoch- oder vollautomatisierten 
Fahrzeugsteuerung in der Lage sind, den an die Fahrzeugführung gerichteten Verkehrs-
vorschriften zu entsprechen.

Diese Arbeit liefert eine wissenschaftlich fundierte Determination der an die Fahrzeug-
führung gerichteten Verkehrsvorschriften i. S. d. § 1a Abs. 2 S. 1 Nr. 2 StVG mit Hilfe ju-
ristischer Auslegungsmethodik. Bei der Auslegung wird eine fachsprachliche Verwen-
dung einzelner Begriffe berücksichtigt. Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen, 
wird aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht untersucht, ob das Normprogramm ge-
eignet ist, die politischen Ziele (Nutzung hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktio-
nen im Straßenverkehr) zu erreichen.

Mögliche Vollzugsdefizite, die im Normprogramm begründet sind, werden anhand der 
Vollzugseignung der Verkehrsvorschriften identifiziert. Zu diesem Zweck sind die an 
die Fahrzeugführung gerichteten Verkehrsvorschriften auf ihre Vollzugseignung hin-
sichtlich der Umsetzung durch hoch- oder vollautomatisierte Kraftfahrzeuge in dem 
komplexen Anwendungsfall des innerstädtischen Mischverkehrs untersucht worden.

An verschiedenen Stellen der StVO werden mögliche Vollzugsdefizite identifiziert, 
zu deren Behebung verschiedene Handlungsmöglichkeiten abgeleitet werden. Hand-
lungsmöglichkeiten sind quantitative oder qualitative Konkretisierungen und die Tran-
szendierung der anthropozentrischen Ausrichtung der StVO.
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